
 

 

 

Information zum Verkauf des ökologischen Mehrwerts aus Ihrer 
Photovoltaikanlage 

Der ökologische Mehrwert des produzierten und ins Netz gelieferten Stroms aus Ihrer 

Photovoltaikanlage (PV-Anlage) kann zusätzlich zu der ins Netz eingespeisten Energie in Form von 

Herkunftsnachweisen (HKN) verkauft werden. Somit können Sie zur bestehenden 

Rückliefervergütung für die Energie eine zusätzliche Gutschrift für den ökologischen Mehrwert Ihrer 

PV-Anlage erhalten. 

Der Ablauf von der Projektierung der PV-Anlage bis zum Verkauf Ihrer HKN sieht wie folgt aus: 

 

1. Gesuch durch Solarteur 

Damit die Solaranlage installiert werden kann, stellt der Solarteur ein Anschlussgesuch 

für Energieerzeugungsanlagen (EEA) für den Netzanschluss beim Netzbetreiber. 

 
2. Zustimmung durch Thurplus 

Die Zustimmung zum Netzanschluss der neuen Anlage erfolgt nach der Prüfung des 

Gesuches durch Thurplus in der Rolle des Netzbetreibers. 

 
3. Errichtung Solaranlage durch Solarteur 

Mit dem vom Netzbetreiber bewilligten EEA kann die Solaranlage durch den Solarteur 

errichtet werden. 

 
4. Einreichung Sicherheitsnachweis und Beglaubigungsformular durch Solateur an 

Thurplus 

Der Solarteur stellt nach abgeschlossener Errichtung den Sicherheitsnachweis 

inklusive Mess- und Prüfprotokoll aus und reicht diesen zusammen mit dem 

Beglaubigungsformular bei Thurplus als Netzbetreiber ein. 

 
5. Ergänzung Beglaubigungsformular durch Thurplus 

Thurplus als Netzbetreiber komplettiert die technischen Angaben zur Solaranlage mit 

den für die Messung relevanten Daten (Art der Messung und Lieferung der 

Produktionsdaten, Messpunktbezeichnungen, Zählernummern und Zählerformeln). 

 
6. Beglaubigung vor Ort 

Die Produktionsanlage kann bis zu einer Nennleistung von 100 kVA durch Thurplus als 

Netzbetreiber oder eine kontrollberechtigte Unternehmung beglaubigt werden. Bei 

Anlagen mit einer Nennleistung von mehr als 100 kVA muss die Beglaubigung durch 

einen akkreditierten Auditor (SAS) erfolgen. Das unterzeichnete Formular wird von der 

beglaubigenden Stelle im Original an den Solarteur zurückgesendet, der dieses 

anschliessend an Pronovo* weiterleitet. 
 

*akkreditierte Zertifizierungsstelle für die Erfassung von Herkunftsnachweisen und die Abwicklung der Förderprogramme für erneuerbare Energien des Bundes  

 

7. Verkauf HKN an Thurplus 

Nach Beglaubigung der Produktionsanlage können Sie Ihre HKN ab dem Datum der 
Beglaubigung unabhängig von der Energie verkaufen. Gerne kaufen wir Ihre HKN zum 
jeweils auf unserer Webseite publizierten Tarif an. Bitte nutzen Sie dafür das Online-
Formular „Verkauf Herkunftsnachweise“. 

 
 

 

https://kundenportal.thurplus.ch/ebp/form?id=39

